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Sichern Sie die 
Auftragserteilung ab.

Tipp: 
Eine Vollmacht ersetzt keinen Auftrag.

Klären Sie eindeutig, 
wer der Auftraggeber ist.

Teil 1: 
Das Erstgespräch mit dem Mandanten entscheidet über den 
Vergütungsanspruch des Anwalts

Vorwort

Schon bei der Annahme des Mandats muss der Anwalt an die Kosten denken. Das 
liegt zum einen in seinem eigenen Interesse, da schon in dieser Phase Fehler begang- 
en werden können, die den späteren Vergütungsanspruch vereiteln oder erschwe-
ren. Zum anderen obliegen dem Anwalt aber auch Aufklärungs- und Hinweispflich-
ten im Interesse des Mandanten.

Der Auftrag

Die wichtigste Frage, die so früh wie möglich zu klären ist, ist die nach dem Auftrag. 
Die Vergütung des Anwalts richtet sich nicht danach, was er getan hat, sondern 
danach, wozu er beauftragt war. Erfahrungsgemäß beruhen viele Vergütungspro-
zesse auf einem Streit über den erteilten Auftrag. Zum Teil wird die Auftragsertei-
lung vollständig in Abrede gestellt, etwa mit der Begründung, es sei nur die Anfrage 
gestellt worden, ob der Anwalt das Mandat übernehme; man sei also über die Ak-
quisitionsphase nicht hinausgekommen. Zum Teil wird aber auch ein anderer, ge-
ringfügigerer Auftrag behauptet (etwa nur Beratungs- statt Vertretungsauftrag). Die 
Darlegungs- und Beweislast für die Auftragserteilung liegt beim Anwalt. Daher muss 
im Gespräch geklärt werden, welcher konkrete Auftrag dem Anwalt erteilt wird. Dies 
sollte genau dokumentiert und festgehalten werden. 
Die Unterzeichnung einer Vollmacht durch den Mandanten ist insoweit nur be-
schränkt hilfreich. Die Vollmacht ist lediglich ein Indiz dafür, wozu der Anwalt im 
Außenverhältnis berechtigt sein soll. Die Vollmacht ersetzt aber nicht den Auftrag. 

Der Auftraggeber

Ebenso wichtig wie der Auftrag ist auch die Frage, wer im konkreten Fall Auftrag-
geber sein soll. Das kann mitunter eindeutig sein; teilweise ergeben sich aber auch 
erhebliche Probleme. Solche Probleme können z.B. dann auftreten, wenn Eltern den 
Anwalt für eine Angelegenheit ihres gemeinsamen Kindes beauftragen. Dann kom-
men sowohl das Kind als auch die Eltern als Auftraggeber in Betracht. Auch hier hilft 
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die Vollmacht nicht weiter, da in beiden Fällen die Vollmacht von den Eltern, entwe-
der als Auftraggeber oder als gesetzliche Vertreter, unterzeichnet werden muss. Im 
Zweifel gilt hier § 164 BGB (OLG Schleswig, Urt. v. 23.3.2016 – 11 U 123/15, AGS 
2016, 381). Diese Zweifel kann der Anwalt im Vorhinein ausräumen, wenn er die 
Frage des Auftraggebers im ersten Gespräch klärt.

Mehrere Angelegenheiten

Ergibt sich aus der Beauftragung, dass der Anwalt mit verschiedenen Angelegen-
heiten beauftragt werden soll, sollte dies dem Mandanten unter Umständen klar 
gemacht werden. So kann er erkennen, dass er gegebenenfalls gesonderte Aufträge 
erteilt, die er später auch gesondert vergüten muss (siehe hierzu OLG Hamm, Urt. v. 
15.11.2012 – 28 U 32/12, AGS 2013, 321).

Rechtsschutzversicherung

Des Weiteren sollte bereits im ersten Mandantengespräch geklärt werden, ob eine 
Rechtsschutzversicherung besteht. Der Anwalt sollte sich den Versicherungsschein 
zeigen lassen, um zu sehen, welche Risiken versichert sind. Zweckmäßigerweise 
wird der Mandant schon bei der Terminvereinbarung von den Büromitarbeitern nach 
dem Bestehen einer Rechtsschutzversicherung gefragt. Gegebenenfalls kann in Ge-
genwart des Mandanten bereits telefonisch eine Voranfrage beim Versicherer ge-
stellt werden, um zu erfahren, ob das betreffende Risiko überhaupt abgedeckt ist.
Besteht eine Rechtsschutzversicherung, sollte der Mandant vorsorglich darauf hin-
gewiesen werden, dass er im Unterliegensfall gegebenenfalls eine Selbstbeteili-
gung zu tragen hat und dass unter Umständen Reisekosten vom Versicherer nicht 
übernommen werden oder dass nur für einen Teil des Auftrags Versicherungsschutz 
besteht. In Verkehrsstrafsachen ist zudem darauf hinzuweisen, dass der Versiche-
rungsschutz bei einer vorsätzlichen Verurteilung nachträglich entfällt. Der Mandant 
darf erwarten, ungefragt über nicht gedeckte Honoraransprüche aufgeklärt zu wer-
den (OLG Düsseldorf, Beschl. v. 8.5.2008 – I-24 U 211/07, AGS 2008, 629).
Wichtig ist es hier auch zu klären, ob der Mandant das Mandat nur erteilen will, wenn 
Versicherungsschutz zugesagt wird, also ob das Mandat nur unter der Bedingung 
der Gewährung von Versicherungsschutz erteilt sein soll. Dann sollte der Anwalt 
aber auch nicht anfangen, das Mandat zu bearbeiten, bevor die Deckungsschutzzu-
sage vorliegt. Der Rechtsanwalt darf, abgesehen von Eilfällen, erst dann tätig wer-
den, wenn entweder die entsprechende Deckungszusage des Rechtsschutzversi-
cherers vorliegt oder der Mandant in Kenntnis seiner Verpflichtung, die Kosten selbst 
übernehmen zu müssen, eindeutig den Auftrag erteilt hat (OLG Düsseldorf, Beschl. 
v. 27.5.2010 – I-24 U 211/09, VersR 2010, 1503).
Unabhängig davon sollte der Anwalt klarstellen, ob er für die Deckungsschutzanfra-
ge eine gesonderte Vergütung abrechnet, wozu er berechtigt ist. Er muss allerdings 
darauf hinweisen. In den Fällen, in denen das Mandat nur unter der Bedingung einer 
Deckungsschutzzusage erteilt ist, sollte er für den Fall der Ablehnung des Deckungs-
schutzes auf jeden Fall eine Vergütung vereinbaren.
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Beratungshilfe

Der Anwalt muss den Mandanten auf die Möglichkeit der Beratungshilfe hinweisen, 
wenn sich Anhaltspunkte hierfür ergeben. Unterlässt der Anwalt dies, macht er sich 
schadensersatzpflichtig und verliert seinen Vergütungsanspruch (OLG Hamm, Urt. 
v. 30.5.2015 – 28 U 88/14; AGS 2016, 47). Zu beachten ist, dass der Antrag gestellt 
werden muss, bevor der Anwalt mit der Bearbeitung des Mandats beginnt. Das 
bedeutet nicht, dass der Antrag zuvor bei Gericht eingereicht worden sein muss. 
Der Antrag kann auch beim Anwalt gestellt werden, wenn er innerhalb eines Monats 
dann an das Gericht weitergeleitet wird (§ 6 Abs. 2 BerHG). 
Kommt die Bewilligung von Beratungshilfe in Betracht, sollte der Anwalt an die Mög-
lichkeit des § 6a Abs. 2 BerHG denken und den Mandanten gegebenenfalls in Text-
form darauf hinweisen, dass er im Nachhinein die Aufhebung der Beratungshilfe 
beantragen kann, wenn der Mandant aus dem Mandat Einkommen oder Vermögen 
erzielt.

Prozess- und Verfahrenskostenhilfe

Soweit Anlass besteht, ist mit dem Mandanten auch die Möglichkeit einer Prozess-
finanzierung zu erörtern. Bei Verfahren mit hohen Streitwerten ab ca. 100.000 Euro 
kann unter Umständen ein Prozessfinanzierer eingeschaltet werden, wenn der Man-
dant die Kosten selbst nicht aufbringen kann oder er den Prozess aufgrund des finan-
ziellen Risikos scheut. 

Vergütungsvereinbarung

Stets im Blick haben sollte der Anwalt das »Wechselspiel« zwischen Auftrag und 
Vergütung. In dem Moment, in dem über den konkreten Auftrag gesprochen wird, 
sollte der Anwalt überlegen, welche Vergütung ihm aus diesem Auftrag erwächst. 
Stellt er dabei fest, dass die gesetzliche Vergütung nicht kostendeckend sein kann, 
sollte über die Möglichkeit einer Vergütungsvereinbarung gesprochen und diese 
mit dem Mandanten dann auch ausgehandelt werden. 
Eine Vergütungsvereinbarung kommt aber nicht nur dann in Betracht, wenn die 
gesetzliche Vergütung zu gering ist, um die Tätigkeit des Anwalts angemessen zu 
vergüten; eine Vergütungsvereinbarung ist auch immer dann zu erwägen, wenn 
Unklarheiten bestehen, wie später abzurechnen sein wird, insbesondere bei Un-
klarheiten über den maßgeblichen Gegenstandswert. Eine Vereinbarung kann in 
diesen Fällen helfen, von vorneherein einen Streit über die gesetzliche Vergütung 
zu vermeiden, indem man eine für beide Parteien angemessene Vergütungsrege-
lung findet. 
Soll eine Vergütungsvereinbarung getroffen werden, muss der Anwalt darauf ach-
ten, dass die Formvorschriften des § 3a Abs. 1 und 2 RVG eingehalten werden. 
Die Vergütungsvereinbarung bedarf der Textform. Sie muss als solche oder in ver-
gleichbarer Weise bezeichnet sein. Die Vergütungsvereinbarung muss von sonsti-
gen Vereinbarungen deutlich abgesetzt und darf nicht in der Vollmacht enthalten 
sein.
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Ist der Anwalt im Rahmen der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe beigeord-
net worden, ist eine Vergütungsvereinbarung nur bis zur Höhe der gesetzlichen 
(Wahlanwalts-) Gebühren möglich (§ 3a Abs. 3 RVG), wobei hier Einzelheiten um-
stritten sind. Im Rahmen der Beratungshilfe ist eine Vergütungsvereinbarung zwar 
möglich, aber nur für den Fall, dass die Beratungshilfe im Nachhinein aufgehoben 
wird (s. o.).

Hinweis auf den Gegenstandswert 

Soll der Anwalt mit einer Sache beauftragt werden, in der sich die Gebühren nach 
dem Gegenstandswert richten, muss er den Mandanten gemäß § 49b Abs. 5 BRAO 
darauf hinweisen. Unterlässt er dies schuldhaft, ist er dem Mandanten zum Ersatz 
des hierdurch verursachten Schadens verpflichtet (BGH, Urt. v. 24.5.2007 – IX ZR 
89/06, AGS 2007, 386). Den Mandanten trifft zwar die Beweislast dafür, dass der 
Rechtsanwalt seiner Hinweispflicht aus § 49b Abs. 5 BRAO nicht nachgekommen 
ist; der Anwalt muss allerdings konkret darlegen, in welcher Weise er belehrt haben 
will (BGH, Urt. v. 11.10.2007 – IX ZR 105/06, AGS 2008, 9). Auf die Höhe des Ge-
genstandswerts muss der Anwalt allerdings nicht hinweisen, solange der Mandant 
nicht danach fragt.

Sonstige Hinweise zur Höhe der Kosten

Der Anwalt muss den Mandanten grundsätzlich nicht ungefragt über die gesetzliche 
Vergütungspflicht aufklären. Eine Aufklärung ist jedoch geboten, wenn der Anwalt 
erkennt, dass der Mandant falsche Vorstellungen vom Umfang der zu zahlenden 
Vergütung hat (BGH, Beschl. v. 20.11.2008 – IX ZR 34/06, AGS 2010, 216). Ebenso 
muss der Anwalt auf unverhältnismäßig hohe Kosten hinweisen, insbesondere dann, 
wenn die Kosten unverhältnismäßig zum wirtschaftlichen Erfolg der Sache stehen. 
Insoweit kommt es stets auf den Einzelfall und den Bildungs-, Kenntnis- und Wis-
sensstand des Mandanten an. Grundsätzlich sollte der Anwalt dem Mandanten einen 
überschlägigen Überblick über die anfallenden Kosten bei ihm, bei Gericht und auch 
gegebenenfalls über die zu erstattenden Kosten geben. Dies gehört grundsätzlich zu 
einer seriösen Beratung und vermeidet Streit im Nachhinein. Zweckmäßigerweise 
sollte auch dieses Gespräch und dessen Inhalt dokumentiert werden.

Geschäftsreisen 

Ergibt sich bei Beauftragung, dass der Anwalt gegebenenfalls bei einem auswärti-
gen Gericht tätig werden muss, sollte an dieser Stelle bereits besprochen werden, 
ob der Anwalt selbst zum Termin fährt oder ob vor Ort ein Terminsvertreter beauf-
tragt werden soll. Dies kann auf die Kosten des Mandats erhebliche Auswirkungen 
haben. 

Aufklärungspflicht richtet sich nach 
Kenntnisstand des Mandanten

Tipp: 
Klären Sie vorab, ob es zu 

Geschäftsreisen kommen wird.
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Auch auf eingeschränkte Kosten- 
erstattung muss hingewiesen werden.

Hinweis auf Kostenerstattung 

Zu einer seriösen Beratung gehört es auch, den Mandanten sogleich über mögli-
che Kostenerstattungsansprüche zu informieren und zu belehren. Bestehen mate-
riell-rechtliche Kostenerstattungsansprüche, wie z.B. grundsätzlich in Verkehrsun-
fallsachen, dann erleichtert dies dem Mandanten den Entschluss, den Anwalt zu 
beauftragen, weil er dann damit rechnen darf, letztlich die zu zahlende Vergütung 
vom Gegner wieder erstattet zu erhalten. Mitunter kommen auch Kostenerstat-
tungsansprüche gegen Dritte in Betracht. In bestimmten Fällen ist der Anwalt ver-
pflichtet, auf eine fehlende oder eingeschränkte Kostenerstattung hinzuweisen. So 
muss der Anwalt in einem arbeitsrechtlichen Mandat darauf hinweisen, dass vor den 
Arbeitsgerichten in der ersten Instanz eine Erstattung der Anwaltskosten und eine 
Erstattung wegen Zeitversäumnis der Partei ausgeschlossen ist (§ 12a Abs. 1 S. 2 
ArbGG). Darüber hinaus muss der Anwalt im Falle einer Vergütungsvereinbarung da-
rauf hinweisen, dass grundsätzlich nur die gesetzliche Vergütung erstattet wird (§ 3a 
Abs. 1 S. 3 RVG). Unterlässt der Anwalt diese Hinweise, macht er sich gegebenen-
falls schadenersatzpflichtig, wenn der Mandant auf eine Kostenerstattung vertraut 
hat. Der Anwalt riskiert dann, dass er seinen Vergütungsanspruch im Nachhinein 
wieder verliert.

Checkliste 
Erstgespräch mit einem neuen Mandanten

1. Wurde der genaue Umfang des Auftrags mit dem Mandanten 

besprochen?

2. Wer ist der Auftraggeber? Gibt es mehrere?

Wenn ja: Unterschiedliche Aufträge müssen gesondert vergütet werden!

3. Verfügt der zukünftige Mandant über eine Rechtsschutz- 

versicherung? Wurde er über alle möglichen Kosten aufgeklärt?

4. Haben Sie Ihren Mandanten über mögliche Beratungshilfe sowie 

Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe informiert?

5. Ergibt eine Prozessfinanzierung im konkreten Fall Sinn?

6. Wurde eine Vergütungsvereinbarung mit Ihrem Mandanten getroffen?

7. Richtet sich die Vergütung nach dem Gegenstandswert? 

Wenn ja: Sie sind verplichtet, Ihren Mandanten darauf hinzuweisen!

8. Die Aufklärungspflicht hängt vom Kenntnisstand Ihres Mandanten 

ab. Haben Sie ihn diesbezüglich ausführlich befragt?

9. Haben Sie Ihren Mandanten über mögliche Kostenerstattungs-

ansprüche informiert?

Ja I Nein

Praxiswissen für Ihre Kanzlei I Organisation der Mandatsbearbeitung

http://www.schweitzer-online.de
http://www.schweitzer-online.de


Seite 6 von 6

www.schweitzer-online.de

Ausblick
Ausgabe 2/2017:
Ausgabe 3/2017:

Der Autor:

Die Bearbeitungsphase des Mandats
Das ist nach Beendigung des Mandats zu beachten

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und Diskussionsbeiträge. 

Mit freundlichen Grüßen, 
Barbara Mahlke
Programmleitung Recht und Beratung
b.mahlke@schweitzer-online.de

Norbert Schneider

Rechtsanwalt Norbert Schneider hat im Deut-
schen Anwaltverlag bereits zahlreiche Werke 
zum RVG veröffentlicht, u.a. Fälle und Lösungen 
zum RVG, AnwaltKommentar RVG und Das ABC 
der Kostenerstattung. Er ist Mitherausgeber der 
AGS Anwaltsgebühren Spezial – Zeitschrift für das 
gesamte Gebührenrecht. Er gibt sein Know-how 
in etlichen Praktikerseminaren weiter und ist Mit-
glied des DAV-Ausschusses »RVG und Gerichts-
kosten«.

Praxiswissen für Ihre Kanzlei I Organisation der Mandatsbearbeitung

http://www.schweitzer-online.de
http://www.schweitzer-online.de
mailto:b.mahlke@schweitzer-online.de
http://www.schweitzer-online.de/go/product/9783824012527
http://www.schweitzer-online.de/go/product/9783824012527
http://www.schweitzer-online.de/go/product/9783824013814
http://www.schweitzer-online.de/go/product/9783824012510
http://www.schweitzer-online.de/go/product/9783824012510
http://www.schweitzer-online.de/go/product/0942590X


www.schweitzer-online.de

Vergütungsanspruch für Rechtsanwälte

schweitzerthema
Praxiswissen für Ihre Kanzlei I Organisation der Mandatsbearbeitung

Juli 2017 I Seite 1 von 6

Auftrag eindeutig fixieren

(Nochmals) auf Abrechnung nach 
Gegenstandwert hinweisen

Teil 2: 
Besonderheiten hinsichtlich der Bearbeitungsphase des Mandats

Vorwort

Auch in der Phase zwischen Annahme des Mandats und dessen Erledigung muss der 
Anwalt weiter an die Kosten denken. Das liegt nicht nur in seinem eigenen Interesse, 
sondern auch im Interesse des Mandanten. So muss zum Beispiel geprüft werden, 
ob eine Kostenübernahme durch Dritte in Betracht kommt. Auch muss der Anwalt 
den Mandanten vor unberechtigten Kostenforderungen Dritter – insbesondere der 
Staatskasse – schützen.

Auftragsbestätigung

Zwar sollte bereits im Rahmen der Mandatsannahme der Auftrag eindeutig definiert 
werden, um Missverständnissen vorzubeugen, die dann später zu Differenzen bei der 
Abrechnung führen können. Ungeachtet dessen sollte der Anwalt den Auftrag noch-
mals schriftlich festhalten und sich dies gegebenenfalls vom Mandanten bestätigen 
lassen. Ein Großteil späterer Vergütungsprozesse dreht sich letztlich um die Erteilung 
und den Umfang des Auftrags. Diesen Problemen kann man aus dem Weg gehen, 
indem man den Auftragsinhalt schriftlich fixiert und sich vom Mandanten bestätigen 
lässt.

Hinweis nach § 49b Abs. 5 BRAO

Nach § 49b Abs. 5 BRAO muss der Anwalt seinen Mandanten darauf hinweisen, 
wenn sich seine Gebühren nach dem Gegenstandswert richten. Dieser Hinweis ist 
bereits bei Mandatsannahme zu erteilen. Ist er unterblieben, sollte dies sobald wie 
möglich nachgeholt werden. Wenn der Mandant daraufhin nicht von der Mandatie-
rung Abstand nimmt, kann er sich später nicht mehr auf diese Obliegenheitsverlet-
zung berufen. Abgesehen davon vermeidet der Anwalt Beweisschwierigkeiten. Im 
ersten Mandantengespräch wird der Hinweis gemäß § 49b Abs. 5 BRAO in der Regel 
mündlich erteilt worden sein. Zwar liegt die Darlegungs- und Beweislast dafür, dass 
der Hinweis nicht erteilt worden ist, beim Mandanten. Eine schriftliche Bestätigung 
schafft hier jedoch Klarheit.
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Deckungsschutz

Soweit eine Rechtsschutzversicherung besteht, was zweckmäßigerweise bei Auf-
tragsannahme zu erfragen ist, sollte zügig eine Deckungsschutzanfrage gestellt 
werden. Zwar kommen Obliegenheitsverletzungen wegen verspäteter Meldung des 
Versicherungsfalles kaum in Betracht; dennoch sollte der Rechtsschutzversicherer 
frühzeitig eingebunden werden. Dies schafft dem Anwalt insbesondere Klarheit da-
rüber, ob seine Vergütungsansprüche gesichert sind. Auch der Mandant kann sein 
Kostenrisiko viel besser kalkulieren, wenn er weiß, ob ihm Deckungsschutz gewährt 
wird oder nicht. Eine Deckungsschutzzusage wirkt zudem konstitutiv. Der Versicherer 
kann sich im Nachhinein von einer einmal gewährten Deckungsschutzzusage nicht 
mehr ohne weiteres lösen, selbst wenn die Voraussetzungen für den Versicherungs-
schutz nicht vorgelegen haben.
Die Einholung einer Deckungsschutzzusage durch den Anwalt ist grundsätzlich eine 
eigene Angelegenheit, die gesondert zu vergüten ist. Nach der Rechtsprechung kann 
der Anwalt hierfür eine Vergütung vom Mandanten allerdings nur einfordern, wenn 
er ihn zuvor auf die Vergütungspflicht hingewiesen hat. Hier muss der Anwalt selbst 
entscheiden, ob er dem Mandanten eine gesonderte Vergütung in Rechnung stellt. 
Gegebenenfalls bietet es sich hier auch an, mit dem Mandanten ein Pauschalhonorar 
für die Deckungsschutzanfrage zu vereinbaren. 

Beratungshilfeantrag

Ist das Mandat im Rahmen der Beratungshilfe erteilt worden und soll der Anwalt den 
Beratungshilfeschein beantragen, muss dieser darauf achten, dass der Antrag auf Be-
willigung von Beratungshilfe innerhalb von vier Wochen nach Beginn der Beratungs-
tätigkeit bei Gericht eingeht (§ 6 Abs. 2 S. 2 BerHG). Anderenfalls kann Beratungshilfe 
nicht mehr gewährt werden.

Verfahrens- oder Prozesskostenhilfeantrag

Kommt Verfahrens- oder Prozesskostenhilfe in Betracht, muss der Anwalt für den 
Mandanten einen Antrag auf deren Bewilligung stellen. Wichtig ist, dass der Anwalt 
auch seine Beiordnung beantragt. Nur dann erhält er die Vergütung aus der Landes-
kasse. Der Anwalt muss zusehen – wenn dies nicht schon bereits im ersten Gespräch 
geschehen ist –, dass der Mandant ein entsprechendes Antragsformular unterzeich-
net. Es besteht Vordruckzwang (§ 117 Abs. 4 ZPO). Der Anwalt muss darauf drängen, 
dass der Mandant die erforderlichen Belege zeitig beibringt, damit diese bei Gericht 
eingereicht werden können.
Wird Verfahrenskostenhilfe bewilligt, muss der Anwalt den Beschluss prüfen. Ein un-
zutreffender Beschluss muss innerhalb eines Monats angefochten werden (§ 127 
Abs. 2 S. 3 ZPO). Anderenfalls wird er rechtskräftig. Besondere Obacht ist zu geben, 
ob im Falle der Tätigkeit vor einem auswärtigen Gericht der Anwalt nicht zu Unrecht 
eingeschränkt beigeordnet worden ist. Zu prüfen ist zudem insbesondere, ob auch 
die Beiordnung ausgesprochen worden ist, was zum Beispiel in Verfahren der freiwil-
ligen Gerichtsbarkeit nicht zwingend ist (siehe § 76 Abs. 2 FamFG).
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Pflichtverteidigerbestellung

In Strafsachen ist unter Umständen die Beiordnung als Pflichtverteidiger zu beantra-
gen, damit die Vergütung des Anwalts – zumindest teilweise – aus der Landeskasse 
gezahlt wird. Werden später Verfahren verbunden, ist gegebenenfalls ein Antrag nach 
§ 48 Abs. 6 S. 4 RVG zu stellen.

Abtretung von Kostenerstattungsansprüchen

Zu überlegen ist auch, ob sich der Anwalt eventuelle Kostenerstattungsansprüche 
zur Sicherung seiner Vergütung abtreten lässt. In Strafsachen kann dadurch eine Auf-
rechnung der Staatskasse verhindert werden. Dabei ist jedoch § 43 RVG zu beachten, 
wonach eine Urkunde über die Abtretung oder eine Anzeige des Beschuldigten oder 
des Betroffenen über die Abtretung zu den Akten gereicht werden muss.

Vorschuss

Dem Anwalt steht – mit Ausnahme von Beratungshilfemandaten (§ 47 Abs. 2 RVG) – 
ein Recht auf Vorschuss zu. Bei Wahlmandaten ergibt sich das Recht auf Vorschuss 
aus § 9 RVG. Der Anwalt kann danach vom Mandanten einen ausreichenden Vor-
schuss auf die voraussichtlich anfallenden Gebühren und Auslagen verlangen. Der 
Vorschuss ist immer als solcher und nicht als Rechnung anzufordern, weil der Anwalt 
damit unter Umständen sein Bestimmungsrecht nach § 14 RVG, § 315 BGB verliert 
(OLG Köln AGS 2009, 525). Besteht eine Rechtsschutzversicherung, so sollte der Vor-
schuss beim Rechtsschutzversicherer angefordert werden. Auch der Rechtsschutz-
versicherer muss von Vorschüssen freistellen. Eine Kürzung des Vorschusses sollte 
der Anwalt grundsätzlich nicht hinnehmen. Ein Rechtsschutzversicherer hat nicht das 
Recht, Vorschussforderungen eigenmächtig zu kürzen (AG Saarlouis AGS 2014, 216).
Ist der Anwalt im Rahmen der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe beigeordnet, steht 
ihm ein ein Recht auf Vorschuss nach § 49 RVG zu. Hier kann er allerdings einen 
Vorschuss lediglich in Höhe der bereits entstandenen Gebühren verlangen. Bei Aus-
lagen besteht die Beschränkung nicht. Hier kann auch ein Vorschuss auf zukünftige 
Auslagen verlangt werden.

Kostenvorschuss für ein gerichtliches Verfahren

In einem Rechtsstreit besteht unter Umständen ein Anspruch gegen den anderen 
Ehegatten auf Zahlung eines Verfahrenskostenvorschusses nach § 1360a Abs. 4 S. 1 
BGB. Das gilt auch für die Kosten der Verteidigung in Strafsachen. Der Mandant ist 
auf diese Möglichkeit hinzuweisen. Die Durchsetzung dieses Anspruchs ist allerdings 
immer eine selbstständige Angelegenheit, die dann auch gesondert zu vergüten ist. 

Vergütungsvereinbarung 

Auch wenn bei Annahme des Mandats keine Vergütungsvereinbarung geschlossen 
worden ist, sollte der Anwalt stets im Blick haben, ob die weitere Bearbeitung des 
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Mandats zu den gesetzlichen Gebühren kostendeckend möglich ist oder ob nicht 
doch eine Vergütungsvereinbarung geschlossen werden muss. 
Nach Annahme des Mandats kann der Mandant allerdings nicht dazu gezwungen 
werden, eine Vergütungsvereinbarung abzuschließen. Stimmt der Mandant einer Ver-
gütungsvereinbarung nicht zu, bleibt nur die Alternative, das Mandant unter Verlust 
der bisherigen gesetzlichen Vergütungsansprüche zu beenden, was aber unter Um-
ständen wirtschaftlich sinnvoller sein kann, als weiterhin mit Verlust zu arbeiten.

Abrechnung bereits erledigter Angelegenheiten

Ein Mandat besteht häufig aus verschiedenen aufeinander folgenden Angelegenhei-
ten (zum Beispiel Beratung, außergerichtliche Vertretung, Mahnverfahren, Rechts-
streit erster Instanz, Berufung etc.). Die Vergütung aus jeder Angelegenheit wird da-
her auch gesondert fällig (§ 8 Abs. 1 RVG). Hier sollte der Anwalt unbedingt darauf 
achten, dass mit Beendigung der jeweiligen Angelegenheit sofort abgerechnet wird. 
Hierzu ist der Anwalt insbesondere verpflichtet, wenn er einen Vorschuss eingenom-
men hat (siehe § 23 BORA). 
Dieses Vorgehen vermeidet Gebührenverluste. Rechnet der Anwalt jede Angelegen-
heit nach ihrer Erledigung sofort ab, kann er kontrollieren, ob der Mandant zahlen kann 
und zahlen will. Wird bereits die erste Angelegenheit nicht bezahlt, sollte der Anwalt 
nicht schon die nächste Angelegenheit angehen mit dem Risiko, auch hier nicht be-
zahlt zu werden. Abgesehen davon erhält der Mandant Transparenz über die von ihm 
für das Mandat zu zahlende Vergütung. Außerdem vermeidet der Anwalt, dass er 
später Probleme mit der Verjährung bekommt.

Verrechnung eingehender Gelder

Zahlt der Gegner dem Mandanten zustehende Gelder unmittelbar an den Anwalt, 
können diese Gelder gegebenenfalls mit offenen Honoraransprüchen verrechnet 
werden. Voraussetzung hierfür ist aber immer, dass sofort eine Rechnung erstellt 
wird. Zu berücksichtigen ist, dass in manchen Fällen ein Verrechnungsverbot besteht, 
nämlich dann, wenn die eingehenden Gelder zweckbestimmt sind. Der Anwalt sollte 
hier mit Fingerspitzengefühl arbeiten. 

Erstattungsansprüche

Schon im laufenden Mandat sollte der Anwalt prüfen, ob die durch seine Tätigkeit 
ausgelösten Kosten gegebenenfalls vom Gegner zu erstatten sind. Im gerichtlichen 
Verfahren ergibt sich der Erstattungsanspruch aus den jeweiligen Vorschriften der 
Verfahrensordnungen. Außergerichtlich kommen Ansprüche aus Verzug, Vertragsver-
letzung oder Delikt in Betracht. Hierüber sollte bei Bearbeitung des Mandats sogleich 
nachgedacht werden. Sofern ein Anspruch besteht, sollte dieser zeitnah geltend ge-
macht werden.

Notwendigkeit nachträglicher 
Vergütungsvereinbarung prüfen

Erledigte Angelegenheiten 
zeitnah abrechnen

Vorsicht bei Verrechnung 
eingehender Fremdgelder

Kostenerstattungsansprüche 
im Blick behalten
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Gerichtskostenanforderungen 
überprüfen

Auftragserweiterungen 
eindeutig fixieren

Vorsicht bei 
Vergleichsabschlüssen

Beschwerde gegen Gerichtskostenvorauszahlung

Ist der Anwalt im gerichtlichen Verfahren tätig und hat das Gericht von dem Mandan-
ten eine Vorauszahlung auf die Gerichtsgebühr angefordert, muss der Anwalt prüfen, 
ob diese zutreffend ist, insbesondere, ob der zugrundeliegende Streit- oder Verfah-
renswert richtig festgesetzt ist. Zwar kann gegen eine vorläufige Wertfestsetzung 
keine Beschwerde erhoben werden. Die Gerichtskostenanforderung selbst kann aber 
mit der Beschwerde angegriffen werden (§ 67 GKG, § 58 FamGKG). Hier kann dann 
inzidenter auch der Streit- oder Verfahrenswert überprüft werden.

Gerichtskostenvorschüsse

Verlangt das Gericht Vorschüsse, ist zu prüfen, ob der Mandant zahlungspflichtig ist. 
So ist bei Vorschussanforderungen für Auslagen von Zeugen und Sachverständigen 
zu untersuchen, ob der Mandant beweisbelastet und damit vorauszahlungspflichtig 
ist. Auch ist stets zu prüfen, ob nicht ein Fall des § 122 Abs. 2 ZPO vorliegt, so dass 
vom Mandanten vorläufig keine Zahlungen verlangt werden dürfen (siehe OLG Karls-
ruhe AGS 2012, 583). 

Auftragserweiterungen

Wird im Laufe des Verfahrens der Auftrag erweitert, sollte der Anwalt dies unbedingt 
schriftlich festhalten und sich die Auftragserweiterung gegebenenfalls bestätigen 
lassen, damit auch insoweit später kein Streit entsteht. Soweit der Anwalt im Rah-
men der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe beigeordnet worden ist, muss insoweit 
eine Erstreckung der Bewilligung und der Beiordnung beantragt werden. Soweit eine 
Rechtsschutzversicherung besteht, muss die Erweiterung des Deckungsschutzes 
beantragt werden.

Vergleichsabschlüsse

Kommt es im Laufe des Verfahrens zum Abschluss eines Vergleichs, ist in kosten-
rechtlicher Hinsicht besondere Obacht geboten, wenn Deckungsschutz seitens eines 
Rechtsschutzversicherers vorliegt oder Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt 
worden ist. Bei Abschluss eines Vergleichs im rechtsschutzversicherten Mandat ist 
darauf zu achten, dass die Kostenregelung des Vergleichs dem Verhältnis von Ob-
siegen und Unterliegen entspricht. Anderenfalls begeht der Mandant eine Obliegen-
heitsverletzung, für die letztlich wieder der Anwalt haftet.
Ist Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe bewilligt und enthält der Vergleich auch 
Mehrwerte, muss – abgesehen von den Fällen des § 48 Abs. 3 RVG – beantragt wer-
den, dass sich die Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe auch auf den Mehrwert des 
Vergleichs erstreckt. In Anbetracht der divergierenden Rechtsprechung sollte auch 
unbedingt beantragt werden, dass sich die Beiordnung auf alle mit der Herbeiführung 
der Einigung erforderlichen Tätigkeiten erstreckt, um insbesondere Verfahrens- und 
Terminsdifferenzgebühren zu sichern.
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Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und Diskussionsbeiträge. 
Mit freundlichen Grüßen
Barbara Mahlke
Programmleitung Recht und Beratung
b.mahlke@schweitzer-online.de

Der Autor:

Norbert Schneider

Rechtsanwalt Norbert Schneider hat im Deutschen Anwaltverlag be-
reits zahlreiche Werke zum RVG veröffentlicht, u.a. Fälle und Lösungen 
zum RVG, AnwaltKommentar RVG und Das ABC der Kostenerstattung. 
Er ist Mitherausgeber der AGS Anwaltsgebühren Spezial – Zeitschrift 
für das gesamte Gebührenrecht. Er gibt sein Know-how in etlichen 
Praktikerseminaren weiter und ist Mitglied des DAV-Ausschusses 
»RVG und Gerichtskosten«.
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Checkliste 
Besonderheiten in der Bearbeitungsphase des Mandats

1. Ist der erteilte Auftrag eindeutig definiert?

2. Erteilung evtl. erforderlichen Hinweis nach § 49b Abs. 5 BRAO?

3. Prüfung ob ein Rechtsschutzversicherer eintritt?
 Wenn ja, ist Deckungsschutz beantragt?

4. Ist die Frist zur Einreichung eines evtl. Beratungshilfeantrags notiert?

5. Prüfung auf VKH oder PKH?
 Wenn ja, ist Bewilligungs- und Beiordnungsantrag gestellt?

6. Ist der Bewilligungs- und Beiordnungsbeschluss geprüft und die
 Beschwerdefrist notiert?

7. Ist im Falle einer Strafsache geprüft, ob die Bestellung als Pflicht-
 verteidiger in Betracht kommt und zu beantragen ist?

8. Prüfung der Abtretung evtl. Kostenerstattungsansprüche?

9. Sind ausreichende Vorschüsse angefordert?

10. Ist Anspruch gegen den anderen Ehegatten auf Zahlung eines
  Verfahrenskostenvorschusses vorhanden?

11. Muss nachträglich eine Vergütungsvereinbarung abgeschlossen

  werden?

12. Sind erledigte Angelegenheiten abgerechnet?

13. Sind Fremdgelder ordnungsgemäß verrechnet?

14. Sind Kostenerstattungsansprüche Dritter geprüft?

15. Sind Kostenanforderungen des Gerichts geprüft?

16. Sind Auftragserweiterungen zutreffend dokumentiert?

17. Ist die Kostenregelung eines Vergleichs PKH/VKH-konform und
  wurden die ARB beachtet?

Ja I Nein
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Prüfen Sie die Details
 der Kostenentscheidung

Teil 3: 
Die Kostenabwicklung nach Beendigung des Mandats

Vorwort

Auch nach Beendigung des Mandats muss der Anwalt auf die Kosten achten. Nach 
Erledigung des Auftrags sind in kostenrechtlicher Sicht noch zahlreiche Annexver-
fahren und Abwicklungstätigkeiten zu bewältigen. Auch hier kann der Anwalt Fehler 
begehen, die unter Umständen sogar den Erfolg in der Hauptsache zunichtemachen. 

Kostenentscheidung

Liegt dem Mandat ein behördliches oder gerichtliches Verfahren zugrunde, so muss 
der Anwalt prüfen, ob eine gebotene Kostenentscheidung ergangen ist und – wenn 
ja – diese vollständig und inhaltlich richtig ist. Ist eine Kostenentscheidung von Amts 
wegen nicht veranlasst, z.B. nach einer Klagerücknahme oder nach Rücknahme ei-
nes Mahnantrags, muss diese beantragt werden (§ 269 Abs. 4 ZPO). Ist die Kosten- 
entscheidung ergangen, aber unvollständig, weil die Kosten einer Partei ganz oder 
teilweise übersehen worden sind oder das Gericht übersehen hat, über die Kosten 
eines Streithelfers zu entscheiden (§ 101 ZPO), muss binnen zwei Wochen eine 
Ergänzung beantragt werden (§ 321 ZPO). Nach Ablauf der Frist kommt eine Ergän-
zung nicht mehr in Betracht. Der prozessuale Kostenerstattungsanspruch ist dann 
verloren. Gleiches gilt, wenn das Gericht übersehen hat, die Kosten der Säumnis  
(§ 344 ZPO) oder die Mehrkosten der Verweisung (§ 281 Abs. 3 S. 2 ZPO) auszu-
trennen und vorab der säumigen Partei aufzuerlegen. Ist die Kostenentscheidung in-
haltlich falsch, muss geprüft werden, ob hiergegen ein Rechtsmittel möglich ist. Ge-
gebenenfalls ist dies dann in Absprache mit dem Mandanten einzulegen. Allerdings 
ist § 99 Abs. 1 ZPO zu beachten. In Verfahren nach der ZPO sind Kostenentschei-
dungen grundsätzlich nicht isoliert anfechtbar. Wenn Kostenentscheidungen isoliert 
anfechtbar sind, ist die jeweils einschlägige Frist zu beachten (in Zivilsachen: Zwei-
Wochen-Frist nach § 569 ZPO; in Strafsachen unter Umständen Wochenfrist nach 
§ 311 Abs. 2 StPO). Darüber hinaus muss der Wert des Beschwerdegegenstands 
i.d.R. den Betrag von 200 € übersteigen (§ 567 Abs. 2 ZPO). Anderenfalls ist die Be-
schwerde unzulässig und verursacht dem Mandanten weitere (vermeidbare) Kosten. 
Nur in Einzelfällen sind Kostenentscheidungen ohne Mindestbeschwer anfechtbar.
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Festsetzung des Streitwerts, Verfahrenswerts oder Geschäftswerts 

Nach Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens muss das Gericht den Streitwert, 
Verfahrenswert oder Geschäftswert endgültig festsetzen (z.B. § 63 Abs. 2 GKG;  
§ 55 Abs. 2 FamGKG; § 79 Abs. 1 GNotKG). Diese endgültige Festsetzung ist nach  
§ 32 Abs. 1 RVG für die Abrechnung des Anwalts bindend (häufige Fehlerquelle). Der 
Anwalt darf von einer gerichtlichen Wertfestsetzung nicht abweichen, selbst wenn 
sie falsch ist! Fehlt eine gerichtliche Wertfestsetzung, muss diese beantragt wer-
den. Das Antragsrecht steht auch dem Anwalt selbst zu (§ 32 Abs. 2 RVG). Streng 
genommen handelt es sich allerdings gar nicht um einen Antrag, sondern nur um 
eine bloße Anregung, da über den Streitwert von Amts wegen zu entscheiden ist. 
Liegt die Wertfestsetzung vor, muss geprüft werden, ob diese zutreffend ist.
Einerseits muss im Interesse des Mandanten geprüft werden, ob das Gericht den 
Streitwert nicht unberechtigterweise zu hoch festgesetzt hat, so dass den Mandan-
ten eine zu hohe Kostentragungs- und Erstattungspflicht trifft. In diesem Fall muss 
entweder eine Streitwertbeschwerde bzw. – wenn eine Beschwerde nicht statt-
haft oder nicht zulässig ist – eine Gegenvorstellung erhoben werden oder zumin-
dest der Mandant auf diese Möglichkeit hingewiesen werden. Versäumt der Anwalt 
dies, macht er sich schadensersatzpflichtig. Er kann dann einerseits seine eigene 
Vergütung nur nach dem geringeren Wert abrechnen und muss andererseits Scha-
densersatz für eine erhöhte Kostenerstattung und erhöhte Gerichtskosten leisten 
(OLG Hamm AGS 2012, 439 = BRAK-Mitt 2011, 196). Unterbleibt eine gebotene 
Beschwerde, kann darin auch gegenüber dem Rechtsschutzversicherer eine Oblie-
genheitsverletzung liegen, die zum teilweisen Verlust des Versicherungsschutzes 
führt, soweit die Beschwerde erfolgreich gewesen wäre (AG Hamburg BRAGOre-
port 2001, 145 = ZfSch 2000, 360). Dafür haftet letztlich wiederum der Anwalt.
Andererseits ist zu beachten, dass die Beschwerde für den Anwalt Gebühren auslöst 
(Nr. 3500 VV), die der Mandant zu tragen hat. Sofern eine Rechtsschutzversicherung 
besteht, hat diese die Kosten einer Herabsetzungsbeschwerde zu tragen.
Ist der Streitwert zu gering festgesetzt worden, erhält der Anwalt wegen der Bin-
dungswirkung des § 32 Abs. 1 RVG eine zu geringe Vergütung, so dass er nunmehr 
überlegen muss, ob er seinerseits gegen die Streitwertfestsetzung Beschwerde ein-
legt. Zurückhaltung ist hier fehl am Platz. Es geht um die eigene Vergütung. Nach 
LG Frankenthal (AGS 2015, 16) ist ein Rechtsanwalt nicht nur berechtigt, sondern 
zugleich von Rechts wegen auch verpflichtet, im eigenen Namen Beschwerde ge-
gen einen unzutreffenden Streitwertbeschluss einzulegen. Anderenfalls würde er 
»sehenden Auges« im gerichtlichen Verfahren eine geringere Vergütung als die ge-
setzliche hinnehmen und damit gegen § 49b Abs. 1 BRAO verstoßen.
Zwar müssen im Verfahren der Streitwertfestsetzung und -beschwerde die Zustel-
lungen an die jeweils betroffenen Parteien von Amts wegen veranlasst werden. Die 
Praxis zeigt allerdings, dass die Gerichte hier regelmäßig gebotene Anhörungen und 
Zustellungen rechts- und verfahrenswidrig unterlassen. Das kann dann dazu führen, 
dass ein Streitwertbeschluss nicht wirksam wird. Daher sollte der Anwalt sich vor-
sorglich vergewissern, dass alle gebotenen Zustellungen erfolgt sind und ggf. deren 
Nachholung beantragen.
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Festsetzung des Gegenstandswertes

In manchen gerichtlichen Verfahren werden keine oder jedenfalls keine wertabhän-
gigen Gerichtsgebühren erhoben, so dass auch keine Festsetzung eines Streit-, 
Verfahrens- oder Geschäftswerts zu ergehen hat. So werden z.B. in Ordnungsgeld-
verfahren Festgebühren erhoben. Gleiches gilt für zahlreiche Beschwerdeverfahren. 
Nach einem Vergleich vor dem Arbeitsgericht werden gar keine Gerichtsgebühren 
erhoben. Da sich aber die Gebühren des Anwalts gem. § 2 Abs. 1 RVG nach dem 
Gegenstandswert richten, muss er gem. § 33 Abs. 1 RVG beantragen, dass der 
Gegenstandswert seiner Tätigkeit vom Gericht festgesetzt wird, damit er dann für 
die spätere Abrechnung eine sichere Grundlage hat. Das ist zwar nicht zwingend; 
der Anwalt kann auch ohne Festsetzung nach § 33 RVG abrechnen. Er macht sich 
aber angreifbar. Eine Festsetzung nach § 33 RVG schafft Klarheit und bindet auch 
den Mandanten. Eine gesonderte Wertfestsetzung nach § 33 RVG ist auch dann 
erforderlich, wenn sich die Tätigkeit des Anwalts nicht mit dem gesamten Verfah-
rensstoff deckt, also wenn der Anwalt z.B. nur eine von mehreren Parteien oder ei-
nen von mehreren Beteiligten vertreten hat, etwa im Erbscheinsverfahren nur einen 
Miterben oder wenn er später erst in das Verfahren eingetreten ist, nachdem sich 
der Streitgegenstand schon verändert hat, oder er vorzeitig aus dem Mandat ausge-
schieden ist. Hier können sich abweichende Werte für die anwaltliche Tätigkeit und 
die gerichtliche Tätigkeit ergeben. Der Antrag nach § 33 RVG ist nicht befristet. Zu-
ständig ist immer das Gericht der Instanz, für die der Wert festgesetzt werden soll. 
Auch hier muss dann nach der Entscheidung geprüft werden, ob diese zutreffend 
ist. Gegebenenfalls ist gegen die Entscheidung des Gerichts unter den Vorausset-
zungen des § 33 Abs. 3 RVG Beschwerde einzulegen, unter Umständen sogar eine 
weitere Beschwerde (§ 33 Abs. 6 RVG). Eine Verschlechterung im Beschwerdever-
fahren ist nicht möglich.

Gerichtskostenrechnung

Nach Beendigung des Verfahrens werden die Gerichtskosten abgerechnet. Auch 
hier muss der Anwalt prüfen, ob die Abrechnung zutreffend ist. Häufig werden bei 
Gericht Kostenermäßigungen übersehen (z.B. nach Nr. 1211 GKG-KostVerz.). Es 
wird mitunter der falsche Kostenschuldner in Anspruch genommen oder es wird 
übersehen, dass die Landeskasse aufgrund von Prozesskosten- oder Verfahrenskos-
tenhilfebewilligung bestimmte Kosten nicht von der Partei oder auch vom Gegner 
erheben darf (§ 31 Abs. 3 S. 1 GKG; § 26 Abs. 3 S. 1 FamGKG). Auch ist zu prüfen, ob 
das Gericht den jeweiligen Gerichtsgebühren die richtigen Streit-, Verfahrens- oder 
Geschäftswerte zugrunde gelegt hat. Soweit sich hier Fehler ergeben, ist Erinne-
rung einzulegen (§ 66 Abs. 1 GKG; § 57 Abs. 1 FamGKG; § 81 Abs. 1 GNotKG). Die 
Erinnerung ist unbefristet, so dass auch später noch die Gerichtskostenrechnung 
angefochten werden kann.  Gegen die Entscheidung über die Erinnerung kann gege-
benenfalls Beschwerde und weitere Beschwerde (§ 66 Abs. 2, 4 GKG; § 57 Abs. 2, 4 
FamGKG; § 81 Abs. 2, 4 GNotKG) erhoben werden. Versäumnisse können auch hier 
zum Schadensersatz führen.
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Anwaltliche Schlussrechnung

Ist das Mandat beendet, muss der Mandant eine Schlussrechnung erhalten, so-
weit nicht für bisher schon erledigte Angelegenheiten bereits ordnungsgemäße 
Abrechnungen erfolgt sind. Die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Schluss-
rechnung ergeben sich aus § 10 RVG. Erforderlich sind insbesondere Schriftform, 
richtige Bezeichnung des Rechnungsadressaten sowie die Angabe der abgerech-
neten Angelegenheit. Die angewandten Gebührentatbestände müssen durch eine 
»kurze Bezeichnung« konkretisiert sein, die Gebührenvorschriften müssen nach 
den Nummern des Vergütungsverzeichnisses zitiert werden. Die jeweiligen Gebüh-
renbeträge und Gegenstandswerte müssen angeführt werden. Auslagen müssen 
ebenfalls bezeichnet werden. Vorschüsse, Zahlungen Dritter und anzurechnende 
Beträge müssen ausgewiesen und gutgeschrieben werden. Schließlich muss der 
abrechnende Anwalt die Kostenrechnung eigenhändig unterschreiben. Ohne eine 
ordnungsgemäße (Schluss-)Rechnung ist der Vergütungsanspruch gegenüber dem 
Mandanten nicht durchsetzbar (§ 10 RVG). Eine Verrechnung mit eingehenden Gel-
dern ist insoweit nicht zulässig. Auch ein Zurückbehaltungsrecht an den Handakten 
ist nicht zulässig. Eine Frist für die Erteilung der Rechnung besteht an sich nicht. Der 
Anwalt sollte aber schon im eigenen Interesse zeitnah abrechnen, da es letztlich um 
seine Vergütung geht. Hat der Anwalt Vorschüsse vereinnahmt, dann ist er nach  
§ 23 BORA verpflichtet, unverzüglich abzurechnen.
Mitunter ist eine unverzügliche Abrechnung nicht möglich, weil es noch an der ge-
richtlichen Festsetzung des Streit-, Verfahrens- oder Geschäftswerts fehlt oder ge-
gen eine Wertfestsetzung Beschwerde erhoben worden ist. In diesem Fall kann 
aber schon einmal eine vorläufige Rechnung nach dem bisherigen Streitwert unter 
dem Vorbehalt der Abänderung nach endgültiger Streitwertfestsetzung erteilt wer-
den. Dies ist insbesondere dann geboten, wenn der Anwalt bereits Vorschüsse ver-
einnahmt hat, die die Gesamtvergütung letztlich übersteigen.

Prozess- und Verfahrenskostenhilfe

Ist der Anwalt im Rahmen der Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe tätig gewesen, 
dann muss er mit der Landeskasse abrechnen. Eine Frist hierfür gibt es nicht. Aller-
dings verjähren die Ansprüche des Anwalts nach Ablauf von drei Jahren. Außerdem 
kann sich die Frage der Verwirkung stellen. Zweckmäßig ist es hier, umgehend nach 
Beendigung der Angelegenheit dem Gericht die Schlussrechnung zu übersenden. 
Eine Form ist hierfür nicht vorgesehen. Sofern Prozess- oder Verfahrenskostenhilfe 
gegen Ratenzahlung bewilligt worden ist oder gegen Zahlungen aus dem Vermögen, 
kann aus der Landeskassen noch die weitere Vergütung bis zur Höhe der Wahlan-
waltsvergütung verlangt werden (§ 50 RVG). Zu beachten ist, dass die Landeskasse 
nach § 55 Abs. 6 RVG eine nicht verlängerbare Ausschlussfrist zur Anmeldung set-
zen kann. Soweit die Landeskasse die Vergütung nicht antragsgemäß festsetzt, ist 
hiergegen die unbefristete Erinnerung und dagegen gegebenenfalls die Beschwerde 
gegeben (§ 56 RVG). Gegen Beschwerdeentscheidungen des LG ist auch noch die 
weitere Beschwerde möglich, die allerdings der Zulassung bedarf. Zu beachten ist, 
dass mit Erledigung des Mandats in der Hauptsache das Prozess- oder Verfahrens-

Ohne ordnungsgemäße 
(Schluss-)Rechnung ist ein 

Vergütungsanspruch nicht durchsetzbar

Ansprüche bei Prozess- und Verfahrens-
kostenhilfe verjähren nach drei Jahren
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Auch vier Jahre nach dem Verfahren ist 
das Prozess- und Verfahrenskostenhilfe-

verfahren nicht erledigt

Bei der Abrechnung im Rahmen einer 
Beratungshilfe besteht Formularzwang

Bei der Verrechnung von Kosten oder 
Guthaben kommen häufig Fehler vor

kostenhilfeverfahren nicht erledigt ist. Binnen vier Jahren seit der rechtskräftigen 
Entscheidung oder der sonstigen Beendigung des Verfahrens kann die Landeskasse 
die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse überprüfen und nachträglich Ra-
tenzahlung oder Einmalzahlungen anordnen (§ 120a ZPO). Zustellungen in diesem 
Überprüfungsverfahren sind an den Anwalt zu bewirken. Der Anwalt muss daher si-
cherstellen, dass er seinen Mandanten auch nach dieser Zeit noch erreicht. Er muss 
den Mandanten auffordern, ihm jegliche Adressen- und Namensänderung mitzutei-
len, damit dieser ihn im Überprüfungsverfahren erreichen kann. Ferner ist darauf hin-
zuweisen, dass bei Nichtabgabe der nachträglichen Erklärungen die Prozess- oder 
Verfahrenskostenhilfe aufgehoben werden kann. 
Zu überlegen ist, ob der Anwalt das Mandat im Prozess- oder Verfahrenskosten- 
hilfeverfahren mit Beendigung der Hauptsache niederlegt oder seine Vollmacht be-
schränkt. Da eine Beiordnung im Prozess- oder Verfahrenskostenhilfeverfahren nicht 
stattfindet, handelt es sich insoweit um ein Wahlmandat, das niedergelegt werden 
kann (OLG Brandenburg AnwBl 2014, 363).

Beratungshilfe

War der Anwalt im Rahmen der Beratungshilfe tätig, dann muss er seine Vergütung 
ebenfalls mit der Landeskasse abrechnen. Hier besteht Formularzwang für die Ab-
rechnung (§ 11 BerHG). Eine Frist ist auch hier nicht vorgesehen. Eine zügige Abrech-
nung ist aber geboten, schon um dem häufig erhobenen Einwand der Verwirkung 
entgegenzutreten. Zu beachten ist, dass der Anwalt gem. § 6a BerHG nach Been-
digung der Angelegenheit die Aufhebung der Bewilligung beantragen kann, wenn 
der Rechtsuchende aufgrund der Beratung oder Vertretung, für die ihm Beratungs-
hilfe bewilligt wurde, etwas erlangt hat, aufgrund dessen er die Voraussetzungen 
(persönliche und wirtschaftliche Verhältnisse) für die Bewilligung von Beratungshilfe 
nicht mehr erfüllt.

Abrechnung mit dem Rechtsschutzversicherer

Ist der Mandant rechtsschutzversichert, ist auch hier die Schlussabrechnung zu er-
teilen. Danach zu viel vereinnahmte Vorschüsse oder zurückgezahlte Gerichtskosten 
sind an den Rechtsschutzversicherer zurückzuzahlen, nicht an den Mandanten (AG 
Dresden AGS 2010, 571).

Umgang mit nicht verbrauchten Gerichtskosten

Nicht verbrauchte Gerichtskosten werden in der Regel an den Anwalt zurückgezahlt, 
da er nach § 29 Abs. 4 KostVfg stets empfangsberechtigt ist. Diese Gerichtskosten 
hat er grundsätzlich an den Mandanten oder den Rechtsschutzversicherer weiterzu-
leiten. Der Anwalt muss darauf achten, dass die Gerichtkosten abgerechnet und Gut-
haben ausgekehrt werden. Zwar muss das Gericht dies von Amts wegen veranlas-
sen, Fehler kommen jedoch auch hier häufig vor. Möglich ist auch eine Verrechnung 
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Bei der Kostenfestsetzung 
dürfen nicht nur die eigenen 

Anwaltskosten ermittelt werden

Kostenfestsetzungsbeschlüsse muss 
der Anwalt im eigenen Namen stellen

Bei einem rechtsschutzversicherten 
Mandat steht die Kostenerstattung 

grundsätzlich dem 
Rechtsschutzversicherer zu

der eingegangenen Gerichtskostenzahlungen mit Vergütungsansprüchen, wenn 
spätestens gleichzeitig eine ordnungsgemäße Rechnung nach § 10 RVG erteilt wird.

Kostenfestsetzung 

Ist dem Mandanten ein Kostenerstattungsanspruch erwachsen, so sind die ihm ent-
standenen Kosten zur Festsetzung anzumelden. Dabei darf sich der Anwalt nicht nur 
darauf beschränken, die ihm selbst bekannten eigenen Anwaltskosten anzumelden. 
Er muss auch klären, ob und inwieweit Parteikosten anzumelden sind, also insbeson-
dere Fahrtkosten zu Gerichtsterminen, Zeitversäumnis oder Verdienstausfall (siehe  
§ 91 Abs. 1 ZPO). Soweit der Mandant kostenerstattungspflichtig ist, sind die Kos-
tenfestsetzungsanträge des Gegners sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls Ein-
wendungen im Festsetzungsverfahren zu erheben. Zu überlegen ist unter Umstän-
den auch, ob man sich in diesem Fall an einer Kostenausgleichung beteiligt oder auf 
eine getrennte Kostenfestsetzung hin arbeitet.
Ist ein Kostenfestsetzungsbeschluss ergangen, ist dieser auf seine Richtigkeit hin 
zu prüfen. Gegen den Beschluss kann Erinnerung oder Beschwerde und gegebe-
nenfalls Rechtsbeschwerde eingelegt werden. Stellt der Anwalt im Nachhinein fest, 
dass Kostenpositionen übersehen worden sind, ist ein Nachfestsetzungsantrag zu 
stellen. Wird nachträglich der Streit-, Verfahrens- oder Geschäftswert abgeändert, 
kommt eine Abänderung der Kostenfestsetzung nach § 107 ZPO in Betracht. Diese 
ist allerdings nur innerhalb einer Frist von einem Monat zulässig (§ 107 Abs. 2 ZPO). 
Nach Ablauf der Frist kommt nur eine Nachfestsetzung in Betracht bzw. eine berei-
cherungsrechtliche Rückabwicklung. 
Soweit der Anwalt im Rahmen der Prozess- und Verfahrenskostenhilfe beigeordnet 
worden ist, ist darauf zu achten, dass er den Kostenfestsetzungsantrag nicht im 
Namen der Partei oder des Beteiligten stellt, sondern nach § 126 ZPO im eigenen 
Namen. Ist zu Lasten des Mandanten ein Kostenfestsetzungsbeschluss ergangen, 
ist dieser weiterzuleiten, damit innerhalb der Zweiwochenfrist des § 798 ZPO der 
Ausgleich erfolgt. Anderenfalls könnte die Gegenseite vollstrecken. Zu überlegen ist 
stets auch, ob gegen einen Kostenfestsetzungsbeschluss des Gegners die Aufrech-
nung erklärt werden kann, etwa mit der Urteilsforderung oder mit anderen Forderun-
gen. Soweit Kostenerstattungsbeträge an den Anwalt gezahlt werden, hat er diese 
an die Partei weiterzuleiten, soweit er den Erstattungsbetrag nicht mit noch offenen 
eigenen Vergütungsansprüchen verrechnen kann.
Handelt es sich um ein rechtsschutzversichertes Mandat, steht die Kostenerstat-
tung grundsätzlich dem Rechtsschutzversicherer zu. Hier ist allerdings das Quoten-
vorrecht des § 86 Abs. 2 VVG zu beachten. Kostenerstattungsansprüche stehen 
zunächst dem Mandanten zu, soweit noch nicht gedeckte Kosten offen sind. Dies 
folgt aus § 86 Abs. 2 VVG, der unabdingbar ist. Danach kann ein Kostenerstattungs-
anspruch nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers übergehen. Sind die fest-
gesetzten Kosten an den Gegner bezahlt, sollte darauf geachtet werden, dass dieser 
die vollstreckbare Ausfertigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses herausgibt, da-
mit jegliche Missbrauchsgefahr gebannt ist.
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Erhebt der Mandant Einwände 
außerhalb des Gebührenrechts, ist die 

Vergütungsfestsetzung ausgeschlossen

Durchsetzung und Beitreibung der Vergütung 

Zahlt der Mandant die gesetzliche Vergütung des Anwalts aus einem gerichtlichen 
Verfahren nicht, kann der Anwalt nach § 11 RVG die Vergütungsfestsetzung gegen 
den eigenen Mandanten betreiben. Zuständig ist das Gericht des ersten Rechts-
zugs für die Vergütung sämtlicher Instanzen. Das Verfahren ist gerichtskostenfrei 
und verursacht nur Zustellungsauslagen. Gegen die Entscheidung des Gerichts sind 
die Beschwerde und gegebenenfalls die Rechtsbeschwerde zum BGH gegeben. 
Eine Vergütungsklage ist solange unzulässig, als die Möglichkeit der vereinfachten 
Festsetzung nach § 11 RVG besteht. Ausgeschlossen ist die Vergütungsfestsetzung, 
wenn der Mandant Einwände erhebt, die außerhalb des Gebührenrechts liegen, also 
z.B. Schlechterfüllung des Anwaltsvertrags o.ä. (§ 11 Abs. 5 RVG). Muss der Anwalt 
seinen Vergütungsanspruch einklagen, ist der besondere Gerichtsstand des Haupt-
prozesses zu beachten (§ 34 ZPO). Auch im Vergütungsprozess besteht weiterhin 
die Schweigepflicht des Anwalts. Er darf nur das vortragen, was zur Schlüssigkeit 
seines Anspruchs erforderlich ist (siehe hierzu Schons, AnwBl 2007, 441). 
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Checkliste 
Kostenabwicklung nach Beendigung des Mandats

1. Ist die Kostenentscheidung überprüft worden?  
Gegebenenfalls Kostenantrag stellen!

2. Ist eine gerichtliche Wertfestsetzung ergangen?  
Gegebenenfalls beantragen!

3. Ist die Wertfestsetzung überprüft worden?  
Gegebenenfalls Beschwerde einlegen!

4. Bei fehlenden gerichtlichen Werten oder abweichenden Werten  
für die Anwaltsgebühren Antrag nach § 33 RVG stellen!

5. Sind die Gerichtskosten richtig abgerechnet?

6. Sind nicht verbrauchte Gerichtskosten zurückerstattet?

7. Schlussrechnung an den Mandanten erstellen!

8. PKH und VKH mit der Landeskasse abrechnen!

9. Schlussabrechnung mit dem Rechtsschutzversicherer vornehmen!

10. Umgehend Kostenfestsetzung beantragen!

11. Vergütung gerichtlich geltend machen, wenn Zahlung ausbleibt! 

Ja I Nein
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Norbert Schneider

Rechtsanwalt Norbert Schneider hat im Deutschen Anwaltverlag be-
reits zahlreiche Werke zum RVG veröffentlicht, u.a. Fälle und Lösungen 
zum RVG, AnwaltKommentar RVG und Das ABC der Kostenerstattung. 
Er ist Mitherausgeber der AGS Anwaltsgebühren Spezial – Zeitschrift 
für das gesamte Gebührenrecht. Er gibt sein Know-how in etlichen 
Praktikerseminaren weiter und ist Mitglied des DAV-Ausschusses 
»RVG und Gerichtskosten«.
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Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Anregungen und Diskussionsbeiträge. 

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Mahlke
Programmleitung Recht und Beratung
b.mahlke@schweitzer-online.de

Der Autor:

http://www.schweitzer-online.de
http://www.schweitzer-online.de
http://www.schweitzer-online.de/go/product/9783824012527
http://www.schweitzer-online.de/go/product/9783824012527
http://www.schweitzer-online.de/go/product/9783824013814
http://www.schweitzer-online.de/go/product/9783824012510
http://www.schweitzer-online.de/go/product/0942590X
mailto:b.mahlke@schweitzer-online.de

	2017-04 Mandatsbearbeitung Rechtsanwälte Teil 1
	2017-07 Mandatsbearbeitung Rechtsanwälte Teil 2
	2017-10 Mandatsbearbeitung Rechtsanwälte Teil 3

